
Werde ich mit 43 Jahren in NRW noch verbeamtet?
Beitrag von „rudolf49“ vom 19. Juni 2015 11:25

Aber: Absatz 3 in LVO beachten:
"3. der Geburt eines Kindes oder wegen der tatsächlichen Betreuung eines minderjährigen
Kindes"
will sagen, dass Pepa nachweisen muss, dass sie wg. der Betreuungszeiten verspätet den
Probedienst beginnt. Dann kann die Höchstaltersgenze greifen.
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